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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs1;

ASVG §50;

Rechtssatz

Dem Dienstnehmer und Sohn des Dienstgebers wurde die Benützung eines 6rmeneigenen Kraftfahrzeuges des

Dienstgebers für private Zwecke gestattet. Bereits damit ist der Tatbestand der Gewährung einer Sachleistung aus dem

Dienstverhältnis hergestellt (mwA).

Schlagworte

Entgelt Begriff Sachbezug
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